
1369/II/66.2/2021  Seite 1 von 2 

 

Beschlussvorlage 
 
 
 
BV-Nummer Datum Aktenzeichen 

1369/II/66.2/2021 07.12.2021 II/66.2 Ei 

 

 
 
Beratungsgegenstand Ausbau „Strobelallee zwischen Luisenstraße und Gefäller 

Weg„ 
 
Beschlussvorschlag: 
1. Der Ausbau der Strobelallee zwischen Luisenstraße und Gefäller Weg erfolgt 
im Rahmen des Straßenausbauprogramms 2021 – 2025 für die Abrechnungseinheit 
„Stadtgebiet im Übrigen“. Die Finanzierung erfolgt über wiederkehrende Beiträge für 
Verkehrsanlagen und wird über die Maßnahmen Nr. 5416080059, 5416080088 und 
5416080099 abgerechnet.  
 
2. Die Durchführung der Maßnahme wird nach der vorliegenden Planung des 
Ing.-Büros Grunhofer genehmigt und der Kostenvoranschlag mit Ergänzungen des 
Tiefbauamtes auf insgesamt  
 

2.400.000,- € brutto festgestellt. 
 
 
3. Die Finanzierung der Maßnahme ist entsprechend dem Baufortschritt 
vorzunehmen. Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, bei Bedarf die Mittel 
freizugeben. 
 
 
Begründung: 
 
Die Strobelallee zwischen Luisenstraße und Gefäller Weg ist in einem sehr 
schlechten Zustand und soll deshalb im Rahmen des Straßenbauprogramms 
(Prioritätenliste) der wiederkehrenden Beiträge ausgebaut werden. Der Ausbau 
erfolgt konventionell unter Erhaltung der Baumallee.  
 
Ausgebaut werden folgende Teileinrichtungen: Fahrbahn, Gehweg, 
Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung. Umfang der Leistungen: 
 
Gesamtfläche: ca. 6.200 m²          Fahrbahnfläche: ca. 4.800 m² 
Gehwegfläche: ca. 1.400 m² 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Hauptausschuss 31.01.2022 öffentlich  

Stadtrat 14.02.2022 öffentlich  



1369/II/66.2/2021  Seite 2 von 2 

 

 
Der vom Ing.-Büro Grunhofer erstellte Kostenvoranschlag mit Ergänzung des 
Tiefbauamtes schließt ab mit Kosten in Höhe von insgesamt € 2.400.000,- brutto.  
 
Die Durchführung der Maßnahme nach der vorliegenden Planung soll beschlossen 
und der Kostenvoranschlag festgestellt werden. Für den Ausbau werden 
Ausbaubeiträge im Rahmen der wiederkehrenden Beiträge erhoben. 
 
 
Finanzierung: 

Für die Gesamtmaßnahme stehen bei Investitions-Nr. 5416080059 „Ausbau 
Strobelallee“ insgesamt Mittel in Höhe von 2.400.000 € zur Verfügung. Es handelt 
sich um eine Fortsetzungsmaßnahme gem. § 99 GemO. Haushaltsrechtlich 
bestehen gegen die Feststellung des Kostenvoranschlages keine Bedenken. 
 
Finanzierung im Einzelnen: 
Stadtanteil   (36 %)         864.000 € 
Wiederkehrende Beiträge    (64 %)   1.536.000 € 
             Gesamt  2.400.000 € 
 

 
 
 

 
____________________________ 

Datum / Oberbürgermeister 
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